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§ 3 Bgld. KBEV 2009 Liegenschafts-
und Gebaudeerfordernisse

Bgld. KBEV 2009 - Burgenlandische Kinderbetreuungsbauten- und -einrichtungsverordnung
2009

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Zur Liegenschaft der Kinderbetreuungseinrichtung gehoéren das Gebdude der Kinderbetreuungseinrichtung, die
entsprechend gewidmeten Gebdudeteile und der Spielplatz. Die Liegenschaft ist:

1. einzufrieden und in einer Hohe von mindestens 1,50 m einzuzaunen,
2. nach Mdglichkeit in einer verkehrsberuhigten Umgebung vorzusehen und

3. nach Mdglichkeit mit einem Vorplatz mit Parkmdglichkeiten sowie einer Haltebucht oder einem Umkehrplatz fur
Kindertransportbusse auszustatten.

(2) Der Spielplatz ist:

1. dem Gebdude der Kinderbetreuungseinrichtung mit den erforderlichen Abstellrdumen fur Spielgerate
anzuschlieBen oder in dessen unmittelbarer Nahe zu schaffen, wobei im letzteren Fall zusatzlich sanitdre Anlagen
im erforderlichen Ausmaf3 einzurichten sind,

2. dem Alter und der Entwicklung der Kinder entsprechend zu gestalten und auszustatten und

3. zweckmaRig und ungiftig zu bepflanzen.

(3) Die fur die Integration von Kindern mit Beeintrachtigung notwendigen Vorkehrungen sind zu treffen.

(4) Das Gebaude ist mit einer wirksamen Blitzschutzanlage auszustatten.

In Kraft seit 03.03.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 3 Bgld. KBEV 2009 Liegenschafts- und Gebäudeerfordernisse
	Bgld. KBEV 2009 - Burgenländische Kinderbetreuungsbauten- und -einrichtungsverordnung 2009


